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Zusammenfassung Vertragsrecht 

Teil 1 Einführung in das Recht  

UE 1  

 
 

Recht ist so aufgebaut, dass ein Sachverhalt zu einer bestimmten gesetzlichen Regelung 
zugeordnet wird, was zum Tatbestand führt. Daraus entsteht die Rechtsfolge. Subsumtion 
bedeutet:  Die Zuordnung eines Sachverhaltes zu einer bestimmten gesetzlichen Regelung. 
Durch die Rechtsfolge entsteht ein Vertrag. Und der Tatbestand ist die gesetzliche 
Bestimmung. 

Einleitungsartikel ZGB Handeln nach treu und Glaube und Beweislast  

Wichtige ZGB Artikel 2 und 8. Das ZGB ist wie das Leben eines Menschen aufgebaut. Zuerst 

Personenrecht, Familienrecht, Erbrecht, Sachrecht und der 5te Teil vom ZGB ist das OR.  

 

Obligationen entstehen aus Vertrag oder aus unerlaubter Handlung oder aus 

ungerechtfertigter Bereicherung. Das OR ist wie das Leben einer Obligation aufgebaut: 

ȊǳŜǊǎǘ ŘƛŜ 9ƴǘǎǘŜƘǳƴƎΣ ²ƛǊƪǳƴƎΣ 9ǊƭǀǎŎƘǳƴƎ ǳƴŘ ōŜǎƻƴŘŜǊŜ ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜ ǳǎǿΧ  
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Folgende 4 Punkte müssen für einen rechtsgültigen Vertrag vorausgesetzt sein:  

Voraussetzungen rechts und Handlungsfähigkeit der Vertragsparteien  

1. Handlungsfähig ist nur, wer den 18 Lebensjahr vollendet hat. ZGB Art. 14. rechtsfähig 

hingegen ist jeder Mensch auch schon ein Baby im Bauch der Mutter. (Rechts und 

Handlungsfähigkeit sind Grundlagen zum Personenrecht). Handlungsfähigkeit 

bedeutet die Fähigkeit zu haben durch seine Rechten und Pflichten seine Handlungen 

zu begründen. Art 12 ZGB.   

2. Urteilsfähig ist man ungefähr ab 12 und wenn man nüchtern also nicht betrunken 

oder eine geistige Behinderung hat oder psychische Störung. ZGB Art. 16. Die 

Urteilsfähigkeit ist relativ und von Fall zu Fall zu prüfen.  

3. Handlungsunfähigkeit Wer Urteilsunfähig ist, ist auch handlungsunfähig. Art. 18 ZGB. 

Urteilsfähige, minderjährige Personen sind beschränkt handlungsunfähig. Art 19 Abs. 

1 ZGB. Handlungsunfähige haben eine Gesetzliche Vertretung. Art 19a ZGB. Bei 

Kindern sind dies die Eltern. Art 304 ZGB. Bei volljährigen urteilsunfähigen ist es ein 

Beistand. Art 407 ZGB. Ausnahmen sind höchstpersönliche Rechte: siehe Art. 19c 

ZGB.  

Beginn und Ende der Persönlichkeit 

Der Beginn ist bei der vollendeten Geburt und das Ende beim Tot. Art. 31 ZGB das Baby ist 

schon vor der Geburt rechtsfähig unter Vorbehalt, dass es lebendig geboren wird. Alle 

Personen müssen ab der 22sten Schwangerschaftswoche in Personenstandsregister 

eingetragen werden auch wenn sie tot geboren werden.  

Das Ende der Persönlichkeit ist mit dem Tod (Hirntod). Art.31 ZGB Abs. 1. Der Tod der Person 

muss im Personenstandsregister eingetragen werden, die verstorbene Person verliert die 

Rechtsfähigkeit.  

Tod ohne Leiche: Sicherer Tod in Haus verbrannt. Art. 34 ZGB.  

Verschollen Erklärung: Art. 35 ZGB. Verschollene Personen haben ein 5 Jahres Frist und erst 
dann kann man erbrechtliche Ansprüche ableiten. Art.36 Abs 1 ZGB. Als Folge gilt die Ehe als 
aufgelöst und Erbliche Ansprüche können geltend gemacht werden. Art 38. Abs. 3 ZGB.  
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Personenrecht Schutz der Persönlichkeit Art. 27 und 28 ZGB 

Schutz der Persönlichkeit vor Dritten Art 28 ZGB. Die Persönlichkeit umfasst:  

£ Leben und Körper (z.B. Einwilligung in OP)  

£ Geistige Autonomie (Mobbing, Psychoterror) 

£ Privat und Geheimsphäre (Ehe) 

£ Persönliche Wirtschaftsfreiheit (Ökonomische Integrität z.B. Konkurrenz verhindert 

Teilnahme am Wettbewerb) 

Jede Persönlichkeitsverletzung ist widerrechtlich es sei denn, ein Rechtfertigungsgrund 

liegt vor Art. 28 Abs. 2 ZGB.: Einwilligung für eine OP, Gesetzlicher Rechtfertigungsgrund 

(Festnahme) 

Schutz der Persönlichkeit vor sich selbst Art. 27 ZGB 

Teilweise oder ganzer Verzicht auf die persönliche Freiheit hat Nichtigkeit zur Rechtsfolge. 

Die Persönlichkeit einer Person wird vor sich selbst geschützt. z.B. jemand der arm ist geht 

einen lebenslangen Arbeitsvertrag ein, der auch noch viel zu niedrig bezahlt wird. Das ist 

unsittlich vor allem das «lebenslang». 

Voraussetzungen Vertrag Art 1 OR ff.  

Geschäftswille: Absicht eine bestimmte wirtschaftliche Handlung vorzunehmen.  

Austausch: Erklärung des Geschäftswillens.  

Gegenseitige übereinstimmende Willenserklärung: Antrag: Zeitlich erste Willenserklärung 

bei Vertragsverhandlung. Und muss alle für den vertrag massgebenden Punkte enthalten. 

Annahme: Zeitlich zweite Willenserklärung bei der Vertragshandlung. Antragempfänger 

erklärt Willen zum Vertragsabschluss durch Annahme. Die von Art. 1 OR verlangte 

Gegenseitigkeit der Willensäusserung wird durch die Annahme des Antrags erfüllt. Die 

Inhaltliche Übereinstimmung von Antrag und Annahme ist notwendig.  

Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften und ähnlichen Verträgen Art. 40a ff. OR.  

2. Voraussetzungen Antrag und Annahme Art 1 ff. OR  

Bei OR 3 beginnt der Verbindliche Angebot. Beim verbindlichen Angebot genügt die schon 
nur die Annahme, damit ein Vertrag zustande kommt. Beim Unverbindlichen Angebot ist 
erst die Bestellung das Angebot, dann kann der Lieferant es annehmen. 
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3. Voraussetzung Einhaltung von Formvorschriften Art. 11 ff. OR   

 

3. Voraussetzung Einhaltung von Formvorschriften Funktionen/ digitale Struktur  

Die Funktionen der Gesetzlichen Formvorschriften:  

£ Schutz der Vertragsschliessenden Art. 22 Abs. 2 OR.  

£ Rechtssicherheit durch Schaffung von Beweismitteln oder Erleichterung der 

Prozessführung (zum Schutz der vertragsschliessenden) 

£ Grundlage für die Führung öffentlicher Register  

£ Information der Vertragspartner (Konsumentenschutz) 

£ Publizität: Orientierung der Öffentlichkeit z.B. Grundstückkauf 

Digitale Signatur: Ausgangsalge Art 11 ff. OR. Gleichstellung der elektronischen Signaturen 

mit handschriftlichen Unterschriften Art. 14 2bis OR. Dies ist jedoch nicht so einfach und nur 

über besondere Umstände möglich. Es ist derzeit besser für Firmen als Privatpersonen 

geeignet, weil es sehr teuer ist.  

Voraussetzung Vertragsfreiheit Art 19ff. OR/ keine Verletzung inhaltlicher Schranken: 

Unmöglichkeit, Widerrechtlichkeit, Sittlichkeit Art. 20 OR 
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Voraussetzung keine Willensmängel Art 23-31 OR  

 

£ Irrtum: Die Vorstellung und die Realität stimmen nicht überein. Z.B. ich gehe in 

einem Laden sehe einen tollen Teppich für mein Wohnzimmer, kaufe ihn und leider 

passt er doch nicht gut zum Wohnzimmer. Dann ist das mein Problem.  

£ Motivirrtum : Dies betrifft den Beweggrund zum Vertragsabschluss. Z.B. ich habe ein 

Grundstück gekauft mit der Absicht darauf ein Haus zu bauen, dann stellt sich aber 

heraus, dass das Grundstück auf einen Bausperrgebiet ist. Der Geschäftswille zum 

Vertragsabschluss ist nicht richtig gebildet worden. Art. 24 Abs 2 OR.  

£ Erklärungsirrtum: Mangelhafte Kundgabe des Willens. Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1-3 OR. Hier 

wurde etwas falsch erklärt.  

£ Grundlagenirrtum: Der vorgestellte Sachverhalt durfte nach Treu und Glauben im 

Geschäftsverkehr auch als Grundlage eines Vertrages angenommen werden. Art. 24 

OR Ziff. 4 OR.  

£ Absichtliche Täuschung Art. 28 OR  

£ Drohung Art. 29 OR  

£ Übervorteilung Art. 21 OR (jemanden aufgrund seiner Lage ausnutzen z.B. einem 

Drogenabhängigen die Drogen viel zu teuer verkaufen und somit seine Sucht 

ausnutzen) 

Vertretung und Zeichnungsberechtigung    

Stellvertretungen Art. 32 ff. OR. Grundsätzlich ist das bei allen Rechtsgeschäften möglich, 

ausser bei höchstpersönlichen Geschäften. Einräumung und Vertretungsumfang durch 

Willenserklärung des Vertretenden. Rechtserhebliches Handeln des Vertreters mit Wirkung 

für den Vertretenden.  

Gesetzliche Vertretungsmacht v.a. im ZGB  

Handelsrechtliche Vollmachten Art. 458 ff. OR. 

Prokura: 458 ff. OR. HR-Eintrag, Filial- bzw. Kollektivprokura  

Handlungsvollmacht: Art. 462 OR. Nur für Kaufmännische Unternehmungen, kein HR 

Eintrag, gesetzliche Beschränkungen.  

 



Laura Pitsch  

7 
 

UE 2 und 3  

Vertragserfüllung: Ort und Zeit der Erfüllung  

Ort der Erfüllung: Art 74 Abs 2 OR. Geldschulden sind an dem Orte zu bezahlen, wo der 

Gläubiger zur Zeit der Erfüllung seien Wohnsitz hat.  

Wird eine bestimmte Sache (Speziesware) geschuldet, so ist diese da zu übergeben, wo sie 

sich zur Zeit des Vertragsabschlusses befand. Andere Verbindlichkeiten sind an dem Orte zu 

erfüllen, wo der Schuldner zur Zeit ihrer Entstehung seinen Wohnsitz hatte.  

Zeit der Leistungserbringung: OR Art. 75 ff. Fälligkeit: Zeitpunkt, ab dem der Gläubiger das 

Recht hat, vom Schuldner die Leistung zu verlangen. Z.B. Ich bestelle ein Hochzeitskuchen für 

den 12.12 er ist zu diesem Zeitpunkt aber nicht da. Da es Speziesware ist, kann ich nun auch 

bei einem anderen Becker eine Torte bestellen und die Mehrkosten muss dann der erste 

Lieferant bezahlen oder ich kann auch verlangen, den Preis zu reduzieren oder ich kann 

sagen, dass ich die Torte nicht mehr haben will. Dies wäre ein Verfalltags Geschäft und somit 

muss ich auch nicht mehr mahnen oder so. Und ein Ersatz ist bei Speziesware nicht möglich. 

Z.B. OR. Art. 191. 

Gläubigerverzug:  

 

Mir anderen Leistungen sind Dienstleistungen gemeint. OR 95. z.B. man geht nicht 
zum Arzttermin, daraus entsteht, dass man eine Nachfrist setzt und er Patient etwas 
bezahlen muss.  
 

Vertragsverletzung durch den Schuldner: Die nachfolgende Grafik ist eine der 

Wichtigsten!! Die Vertragsverletzung durch den Schuldner kommt zum ersten Mal bei OR 20 

vor. Kann aber auch erst nach Vertragsabschluss zur Unmöglichkeit führen. Z.B, der 
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Portraitmaler der nach Vertragsabschluss erblindet. Damit erlischt die Obligation im 

Normalfall. So wie auch beim Fall 2 z.B. dort ist der Schuldner im Verzug.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertragsverletzungen 1: Leistungsunmöglichkeit-Wirkungen 

Anfängliche objektive Leistungsunmöglichkeit: Nichtigkeit OR Art. 20.  

Anfängliche subjektive Leistungsmöglichkeit: Vertrag ist gültig. Rechtsfolgen nach OR 97 

Abs. 1. Bzw. OR 119 Abs. 1 zu beurteilen.  

Nachträgliche Unmöglichkeit: Ist die Unmöglichkeit vom Schuldner zu vertreten, so tritt an 

Stelle des Primärleistungsanspruchs der sekundäre Schadensersatzanspruches gemäss OR 

Art. 97 Abs. 1.  

Ist die Unmöglichkeit vom Schuldner nicht zu vertreten (höhere Gewalt Naturkatastrophen 
etc.), so erlischt die Forderung gemäss OR Art. 119 Abs. 1.Bei zweiseitigen Verträgen braucht 
die Gegenpartei infolgedessen auch nicht mehr zu erfüllen und bereits erbrachte Leistungen 
können aufgrund unberechtigter Bereicherung OR Art. 62 ff. zurückverlangt werden. 
ACHTUNG OR Art. 119 Abs. 3 Die Forderung geht nicht unter, wenn eine Vertragspartei das 
Risiko für den zufälligen Untergang der Gegenleistung übernommen hat. z.B., die 
Hauptforderung geht unter und trotzdem muss man den Preis bezahlen. z.B. beim 
Kaufvertrag. Ich kaufe ein Auto und es wird verbrannt also z.B. Art. 185 OR. Oder auch wenn 
der AN nicht durch sein Verschulden zur Arbeit kommen kann also z.B. durch Krankheit.  
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Vertragsverletzungen 2: Schuldnerverzug: OR Art. 102 ff.  

 

Das oberste Feld links mit Mahnung ist der Mahngeschäft. Also hier wird nach Ablauf der 

Zahlungsfrist erst gemahnt. Also es steht auf der Rechnung z.B. zahlbar innert 30 Tagen.  

Und das Feld ganz oben rechts ist Verfalltagsgeschäft OR Art. 102 Abs 1. Hier steht zahlbar 

bis am 05.08 z.B. Also hier müsste man gar nicht mehr mahnen theoretisch man könnte 
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direkt eine Betreibung einleiten. Beim Mahngeschäft OR Art. 102 Abs.2, muss man erst ein 

Mal mahnen, bevor die Betreibung eingeleitet werden kann. Beim linken Feld mit 

Ausnahme: Hiermit ist gemeint: Wenn ich eine Hochzeitstorte für meine Hochzeit am 

30.30.3000 bestelle, dann brauche ich diese auch an diesem Tag und nicht früher und nicht 

später.  

Vertragsverletzungen 3: Nicht gehörige Erfüllung/ Mangelhafte Leistung:  

Die Rechtsfolgen sind in Art. 97 OR geregelt; allenfalls auch im BT (z.B. Art 197 ff oder 398 f. 

OR.)  

Voraussetzungen für Schadenersatz:  

1. Verletzung einer vertraglichen Pflicht: gemäss OR Art. 97 Abs. 1.  

2. Schaden: als unfreiwillige Verminderung des Vermögens.  

3. Adäquater Kausalzusammenhang: zwischen Vertragsverletzung und Schaden. 

Also z.B., weil ich dem Käufer (kaufmännischer Verkehr) die Uhren geliefert 

habe sie aber fast alle defekt waren, hatte der Uhren Verkäufer einen 

Finanziellen Schaden erlitten und nicht wegen etwas anderem.  

4. Verschulden: (Umkehr der Beweislast) Vorsatz (Absicht): Schuldner weiss um 

Vertragswidrigkeit seiner Handlung und strebt den dadurch bewirkten Erfolg 

bewusst an.  

Fahrlässigkeit: Auch nicht absichtlich angestrebte mangelhafte Sorgfalt führt zur 

Vertragsverletzung.  

Vertragsgestaltung: 

1. Beachtung des allgemeinen Vertragsrechts (erster Teil vom OR) 

2. Beachtung des besonderen Vertragsrechts (besondere Verhältnisse bei 

Obligationen (OR 143-163).  

3. Grundsatz der Vertragsfreiheit: OR Art. 19. Inhalt des Vertrages kann 

innerhalb der Schranken des Gesetztes beliebig festgelegt werden.  

4. Klare Formulierung: Parteien genau beschreiben (z.B. www.zefix.ch). 

Definierte Begriffe verwenden (der Kaufgegenstand, Kaufpreis, Käufer, 

Verkäufer, die Parteien). (z.B. Laura kauft eine Lederhose Grösse S für CHF 80 

von Calzedonia.ch). Wichtig ist auch, die gleichen Dinge immer gleich zu 

benennen: Lederhose, Laura, Calzedonia.ch. Nicht plötzlich statt Laura 

Käuferin schreiben oder statt Calzedonia.ch Modelabel. Anhänge verwenden 

und auch auf diese verweisen. Und klare Formulierungen wählen, die auch für 

Dritte verständlich sind.  

5. Vertragsform: Verträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit nur dann einer 

besonderen Form, wenn das Gesetzt eine solche vorschreibt OR Art. 11 Abs. 1.  

Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB: Definition und Ziele:  

Individualvertrag: Für ein Rechtsgeschäft individuell erstellter Vertrag.  

http://www.zefix.ch/
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Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB: Vertrag mit gleichem, allgemein 

gehaltenem Wortlaut für mehrere gleichartige Rechtsgeschäfte, sie dienen: Der 

Rationalisierung und als Checkliste. Wer ABG hat, dominiert die 

Vertragsverhandlungen. Und die Übernahme von AGB. ABG Kundbarmachung: 

Kunde ist vor oder während der Vertragsverhandlungen auf die AGB hinzuweisen; 

Rechtzeitige Auflage!  

AGB-Kenntnisnahme: Kunde muss spätestens vor Vertragsabschluss Gelegenheit zur 

Kenntnisnahme haben; Möglichkeit der Kenntnisnahme! 

AGB Geltung: Kunde muss mit der AGB-Geltung einverstanden sein; Explizite oder 

stillschweigende Zustimmung. Vorrang des Individualvertrages (Vertragshierarchie)  

AGB Art. 8 UWG: Ungewöhnlichkeits- und Unklarheitsregel: 

Ungewöhnlichkeitsregel: Enthalten AGB Bestimmungen, mit denen der Kunde (nach Treu 

und Glauben) nicht rechnen muss, so sind diese Bestimmungen für den Kunden nicht 

verbindlich.  

Unklarheitsregel: Finden sich in den AGB Reglungen, die unklar sind, so werden diese zu 
Lasten des Verfassers der AGB ausgelegt. Verwendung missbräuchlicher 
Geschäftsbedingungen Art. 8 UWG. Unlauter handelt insbesondere, wer AGB`s verwendet, 
die Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumenten ein erhebliches 
und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den Vertraglichen Rechten und Pflichten 
vorsehen. Die Vertragliche und ausservertragliche Haftung auch wichtig für 
Zusammenfassung. (Siehe weiter auf diese Seite).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftpflichtrecht: Arten von ausservertraglichen Haftungen:  

Verschuldenshaftung: Schädiger haftet grundsäztlich nur, wenn er den Eintritt des Schadens 

verschudldet hat (Persönliche Vowerfbarkeit) z.B. OR Art. 41.  

Kausalhaftung: Setzt kein Verschulden voraus, sondern ist gegeben, wenn festgelegte 

Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind.  
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Einfache Kausalhaftugn:  

 

 

 

 

Gefährdungshaftung: Bestimmnten Einrichtungen sind Gefahren inhärent, die den 

Betreibern dieser Einrichtungen eine besondere Verantwortung aufbürden 

(Gefahrengesetzt). SVG Art. 58.  

Haftplichtrecht: Voraussetzungen bei Verschuldens- und Kausalhaftung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

DerAdäquater Zusammenhang: Wenn ich beim Geschäftsfahrezug aus Versehen das Fenster 

offen lasse und es reiregnet und deshalb ein Sitz beschädigt wird, dann ist das ein adäquatre 

Kausalzusammenhang, weil der sitz nur geschädigt ist, weil ich das Fenster offen gelassen 

habe und nicht aus einem anderen Grund. Die Verschuldungshaftung ist bei OR 41.  

Haftpflichtrecht:  

1. Voraussetzung: Schaden und Schadensformen: 

Schaden: Differenz zwischen dem heutigen Vermögensstand des Geschädigten und dem 

mutmasslichen Vermögensstand, den er ohne das schädigende Ereignis hätte BGE 115 2 447.  

Schadensformen: Vermögensschaden:  

Direkt: Die schädigende Handlung führt nur zur Ersatzpflicht gegenüber der direkt 

betroffenen Person.  

Indirekt: Drittpersonen, die indirekt betroffen sind, können keinen haftplichtrechtlich 

relevanten Schaden geltend machen.  

Personenschaden:Beeinträchtigugen der Gesundheit einer natürlichen Person.  

Sachschaden: Eine Sache wird zerstört, beschädigt oder der Verlust der Sache tritt ein.  

 

 



Laura Pitsch  

13 
 

Haftpflichtrecht:  

2. Voraussetzung: Widerrechtlich -Definition: 

Eine Schadenszufügung ist unter  Vorbehalt allfälliger Rechtfertigungsgründe dann 

widerrechtlich, wenn sie gegen eine allgemeine gesetzliche Pflicht verstösst, indem 

entweder ein absolutes Recht des Geschädigten beeinträchtigt oder eine reine 

Vermögensschädigung durch Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm bewirkt wird. 

(BGE 119 2 128).  

Verletzung absoluter Rechte: Das sind Rechte, die gegenüber allen gelten: z.B. Eigentums-

(Sachbeschädigung), Persönlichkeits- (Leben, Ehre, Immaterialgüterrechte, Privatsphäre), 

Besitzes- oder Immaterialgüterrechte.  

Verletzung von Schutznormen: Bei reinen Vermögensschäden ist die Verletzung einer 

besonderen Schutznorm notwendig. Z.B. Veruntreuung nach StGB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftpflichtrecht: Produktehaftplichtgesezt als Beispiel einer einfachen Kausalhaftung:  

Bundesgesetzt über Produkthaftpflicht (PrHG)  


